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Protokoll der Bürgerinformationsveranstaltung 

„DialoGGeo“ im Rahmen des Geothermieprojekts der ÜWG 
 

 

 

26.05.2015, 19:00-21:30 Uhr, Saal der SKV Nauheim  

Anwesend: ca. 150 Personen 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: 

Das vorliegende Protokoll stellt eine Wiedergabe der an der Bürgerinformationsveranstaltung 

präsentierten Inhalte sowie der gestellten Fragen und gegebenen Antworten dar. Es handelt 

sich nicht um ein reines Wortprotokoll. Unklare Aussagen wurden von der Stiftung Risiko-

Dialog, wo immer möglich, sinngemäss geklärt. Beifall und Zwischenrufe wurden nicht proto-

kolliert, da der Fokus bei den Inhalten lag. Die Teilnehmenden wurden gebeten, sich vor ei-

ner Wortmeldung kurz mit Name und Wohnort vorzustellen. Die eckigen Klammern […] zei-

gen im Protokoll den entsprechenden Wohnort der fragestellenden Bürgerinnen und Bürger 

an, wobei nicht alle Personen ihren Wohnort angaben. Die Namen wurden für dieses Proto-

koll nicht festgehalten. Die Referate der Bürgerinformationsveranstaltung können unter 

www.dialoggeo.de/medien eingesehen werden. 

http://www.dialoggeo.de/medien
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1. Einführung 

Herr Hubert Deckert, Gemeindevertretervorsteher von Nauheim, eröffnet die Informations-

veranstaltung, begrüsst alle Anwesenden und heisst insbesondere die Podiumsgäste herz-

lich willkommen: Horst Staengle, Gemeindevertretervorsteher von Trebur, Jan Fischer, Bür-

germeister von Nauheim, Matthias Holenstein, Geschäftsführer der Stiftung Risiko-Dialog 

und Moderator der Veranstaltung, Gerhard Klingelhöfer, gewählter Ombudsmann für das 

Geothermieprojekt, Detlev Höhne, Geschäftsführer der ÜWG sowie Florian Spath, Projektlei-

ter der ÜWG. 

Im Anschluss begrüsst Bürgermeister Jan Fischer aus Nauheim alle Teilnehmenden und 

freut sich über das grosse Interesse. Herr Fischer weist darauf hin, dass es sich zwar nicht 

um ein neues Thema handele, aber immer wieder neue Facetten in den Vordergrund rück-

ten. Es gehe in der Veranstaltung darum, über den aktuellen Projektstand zu informieren und 

Fragen rund um das Projekt zu beantworten. Herr Fischer lobt den bisherigen Dialogprozess 

zum Geothermieprojekt und betont, dass dies keine Selbstverständlichkeit sei. Abgesehen 

davon seien Fragen selbstverständlich vorhanden und zulässig, deren Klärung Ziel des heu-

tigen Abends sei. Herr Fischer bittet darum, dass sich alle Personen, die Fragen hätten, mit 

Name und Anschrift kurz vorstellen, so dass die Gemeinde das entsprechend protokollieren 

könne. Damit übergibt er das Wort an die Moderation. 

Der Moderator Matthias Holenstein heisst alle Anwesenden herzlich willkommen und freut 

sich ebenfalls über das grosse Interesse an der Veranstaltung.  

 

 

2.  Referate 

Die präsentierten Folien befinden sich online auf der Website von DialoGGeo. Nachfolgend 

werden die wichtigsten Eckpunkte und ergänzende Informationen, die nicht bereits auf 

den Folien festgehalten sind, dokumentiert.  

 Link zu den Präsentationen (www.dialoggeo.de/medien) 

 

2.1. Bürgerdialog DialoGGeo (Stiftung Risiko-Dialog) 

Matthias Holenstein, Geschäftsführer der Schweizer Stiftung Risiko-Dialog, stellt zu Beginn 

die neutrale Stiftung Risiko-Dialog vor, die den ergebnisoffenen Bürgerdialog rund um das 

Geothermieprojekt Trebur seit 2011 konzipiert und moderiert.  

Herr Holenstein gibt einen Überblick, was im Rahmen des Bürgerdialogs bisher gemacht 

wurde, wo das Projekt heute steht und was noch geplant ist. Der gesamte Bürgerdialog rund 

um das Geothermieprojekt besteht aus verschiedenen Elementen, wobei der Beirat ein zent-

rales Element darstellt. Der Beirat besteht aus Vertretern von Bürgerinitiativen, Umweltver-

bänden, der Kirche, der Landwirtschaft und der Politik. Er erarbeitete in der Vergangenheit 

31 Forderungen an das Geothermieprojekt, die bei der Umsetzung durch die ÜWG zu be-

rücksichtigen sind. Zu diesen Forderungen wird Herr Höhne im Anschluss Stellung nehmen. 

Der Beirat bleibt bestehen und tagt auch weiterhin zu wichtigen Themen. So hat er bei-

spielsweise vor knapp zwei Monaten den Ombudsmann gewählt und zusammen mit ihm und 

ÜWG Fragen rund um den Schadensmanagementprozess diskutiert und Anforderungen 

http://dialoggeo.de/medien?downloadId=99a3101de4076ad37994c8c88ceeb0ca-255
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festgehalten. Bei den Diskussionen innerhalb des Beirats gibt es oft Konsens, aber natürlich 

gibt es auch Themenfelder, bei welchen keine Einstimmigkeit besteht, zumal im Beirat unter-

schiedliche Interessenlager vertreten sind. Ein weiteres Bürgerdialogelement sind die öffent-

lichen Bürgerforen. Dabei wurden im Rahmen öffentlicher Veranstaltungen einzelne The-

menblöcke gezielt aufgegriffen, diskutiert und Fragen geklärt. Herr Holenstein erinnert daran, 

dass zuletzt eine Veranstaltung in Trebur stattfand, und bedankt sich nochmals beim Ge-

meindevertretervorsteher von Trebur, Horst Staengle, für dessen Mitwirken und Gastfreund-

schaft. Für die Organisation der heutigen öffentlichen Veranstaltung bedankt sich Herr Ho-

lenstein beim Gemeindevertretervorsteher von Nauheim, Hubert Deckert. Ein neues Element 

des Bürgerdialogs, welches künftig zum Tragen kommt, ist die Anliegerbeteiligung. Herr Ho-

lenstein erklärt, dass er zu einem späteren Zeitpunkt noch im Detail auf dieses Element ein-

gehen wird. Im Weiteren besteht ein individuelles Gesprächsangebot für alle Personen wäh-

rend des gesamten Projekts. Zum Schluss betont Herr Holenstein nochmals, dass die Stif-

tung Risiko-Dialog neutral ist, sie keine Meinung zum Geothermieprojekt hat. Die Aufgabe 

der Stiftung ist zu vermitteln und nicht zu überzeugen.  

Die  Bürgerinformationsveranstaltung hat offiziell um 19:00 Uhr begonnen. Für Fragen und 

individuelle Anliegen standen wie angekündigt ÜWG, Fachexperten und die Stiftung Risiko-

Dialog aber bereits ab 18:00 Uhr vor Ort zur Verfügung. Herr Holenstein bedankt sich an 

dieser Stelle bei allen Bürgern, die bereits frühzeitig vor Ort waren und sich aktiv über das 

Projekt informiert und Fragen gestellt haben.  

Im Anschluss stellt Herr Holenstein den Ablauf der heutigen Veranstaltung vor und übergibt 

das Wort vorerst an den Geschäftsführer der ÜWG, Detlev Höhne, welcher den aktuellen 

Projektstand und die Stellungnahme der ÜWG zu den Forderungen des Beirats vorstellt. 

 

2.2. Aktueller Projektstand und Stellungnahme Forderungen (ÜWG) 

Herr Höhne bedankt sich bei Herrn Holenstein, den Gemeinden und allen Anwesenden, ins-

besondere auch den ehrenamtlich arbeitenden Beiratsmitgliedern, welche die Interessen der 

Bürgerinnen und Bürger wahrnehmen und kompetent vertreten. Auf einer ersten Folie gibt 

Herr Höhne einen Rückblick auf die getätigten Schritte innerhalb des Projekts. Bereits 2007 

sind die ersten Gespräche zum Projekt in der Region geführt worden. Es handelt sich folglich 

um eine lange Reise, welche alle Beteiligten mit dem Projekt bereits hinter sich haben. Heute 

steht das Projekt auf der Zielgeraden. In diesem Jahr wird der Bohrplatz eingerichtet, die 

Tiefbohrungen sind für 2016 geplant, der eigentliche Kraftwerkbau für 2017. Im Moment liegt 

eine bergrechtliche Teilgenehmigung vor. Die Aufsichtsräte der Stadtwerke Mainz AG und 

der Überlandwerk Groß-Gerau GmbH haben der Realisierung des Geothermieprojekts zuge-

stimmt. Die Ausschreibung für die Tiefenbohrungen ist gestartet. Herr Höhne erklärt, dass 

die Genehmigung für das Kraftwerk selbst erst nach einer hoffentlich fündigen Bohrung be-

antragt werden kann. Denn für diesen Antrag müssen gewisse Parameter, welche erst durch 

die Bohrung erfasst werden können, bekannt sein (z.B. Temperatur und Förderrate des 

Wassers). 

Im Anschluss präsentiert Herr Höhne die Stellungnahme der ÜWG zu den Forderungen. Da-

bei betont er, dass es einmalig sei, dass ein Geothermieprojekt in Deutschland solch einen 

Weg der intensiven Bürgerbeteiligung geht, explizit Forderungen der Bevölkerung zulässt 

und diese berücksichtigt. Er betont aber auch, dass die Umsetzung nicht immer einfach war, 

teilweise gar schweisstreibend, und viel Arbeit und viele Diskussionen bedingte.  
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Ergänzend zu den Folien weist Herr Höhne darauf hin, dass das Geothermieprojekt Trebur 

sehr wichtig für die Zukunft der Geothermie in der Region Oberrheingraben sei. Im Moment 

sind alle anderen Projekte „on hold“ und warten die Entwicklungen in Trebur ab. Dies ist 

zwar ein finanzieller Vorteil bei der anstehenden Ausschreibung für die Bohrung, ein Nachteil 

sei allerdings, dass - falls dieses Projekt kein Erfolg werde - es vermutlich kein anderes Pro-

jekt mehr im Oberrheingraben geben wird. 

Bei den Forderungen hinsichtlich Gefährdungsgutachtenerstellung und Monitoring der Seis-

mizität erläutert Herr Spath ergänzend das Projekt SiMoN (Seismisches Monitoring im Nörd-

lichen Oberrheingraben). Dieses wurde im Jahr 2011 gestartet, um die seismischen Ereig-

nisse in der Region zu erkunden. Das Projekt läuft noch bis 2015 und gibt einen Überblick 

über die natürlich vorkommende Seismizität. Bisher wurden ca. 460 seismische Ereignisse 

aufgezeichnet.  

Eingehend werden auch die Ausführungen rund um die Versicherung und das Schadenma-

nagementkonzept diskutiert. Herr Höhne betont, dass die Deckung durch die Betriebshaft-

pflichtversicherung bei der GVV-Kommunalversicherung unbegrenzt ist. Weiter sei die Suche 

nach einer Versicherung, die mit der vom Beirat geforderten Beweislastumkehr-Klausel ein-

verstanden sei, nicht einfach gewesen. Man habe aber nun eine zusätzliche Versicherung 

gefunden (QBE Insurance), die damit von vornherein einverstanden sei und Schäden bis zu 

10 Mio. Euro deckt. Die Versicherung bei der QBE Insurance gilt vorerst nur für die Bohrun-

gen, soll aber im Anschluss auch für den Kraftwerkbau abgeschlossen werden. Die Prämien 

für die Betriebsphase müssen dann neu ausgehandelt werden, da gewisse Kriterien erst 

nach den Bohrungen klar sind. Schliesslich sei es auch erst dann klar, ob das Kraftwerk wirk-

lich gebaut werde oder nicht. Weiter stellt Herr Höhne klar, dass die geplante Beweissiche-

rung an repräsentativen Häusern durchgeführt wird.  

Zum Schluss geht Herr Höhne noch kurz auf die Forderung nach einer Anliegerbeteiligung  

ein und unterstreicht deren Wichtigkeit. Er sagt zu, dass die Anliegerbeteiligung dieses Jahr 

startet, unabhängig von allfälligen Verzögerungen rund um das Genehmigungsverfahren. 

Weiter weist Herr Höhne darauf hin, dass die ausführliche schriftliche Stellungnahme der 

ÜWG zu allen 31 Forderungen online auf www.geothermie-trebur.de nachgelesen werden 

kann. 

In der anschliessenden Diskussion werden Fragen rund um die Stellungnahme der ÜWG zu 

den Forderungen geklärt. Im Vordergrund stehen die Themen Risikobewertung, Versiche-

rung und Haftung. 

 

 B1 [Wohnort unbekannt]:  Sie sagten vorhin, dass erst eine Teilgenehmigung vorliegt. 

Was heisst das genau? Ist der Kraftwerkbau noch nicht genehmigt? 

F. Spath (Projektleiter ÜWG): Die Bohrerlaubnis wurde beantragt. Es handelt sich dabei 

aber um einen kombinierten Antrag, wobei der Bohrplatz und die Bohrung einzeln ge-

nehmigt werden müssen. Die vorbereitenden Arbeiten für den Bau des Bohrplatzes wur-

den genehmigt, die Bohrung selbst muss noch genehmigt werden. Selbstverständlich 

werden wir erst bohren, wenn die vollständige Genehmigung vorliegt. Bei der Genehmi-

gung für den Kraftwerkbau handelt sich nicht wie bei der Bohrung um eine bergrechtli-

che, sondern um eine baurechtliche Genehmigung. Diese wird aber erst nach der Bohr-

phase beantragt. 
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 B2 [Wallerstädten]:  Wieso werden die beiden Bohrlöcher bei der Tiefbohrung nur bis zu 

einer Tiefe von 650 Metern doppelt verrohrt? 

F. Spath (Projektleiter ÜWG): Um in eine Tiefe von 4000 Metern zu gelangen, beginnt 

die Bohrung an der Erdoberfläche mit  einem breiten Durchmesser und wird dann in der 

Tiefe immer schmaler. Technisch ist es ab einer Tiefe von 650 Metern nicht möglich, 

doppelt zu verrohren, da das Bohrloch dann zu schmal wird. Die Doppelverrohrung ist 

aber vor allem da wichtig, wo das Grundwasser von Menschen genutzt wird. Dies ist un-

terhalb von 650 Metern nicht der Fall, da die Grundwasservorkommen in etwa 80 bis 

100 Meter Tiefe liegen. 

 

 B3 [Nauheim]: Sie sagten, dass die QBE Insurance nur Schäden bis zu 10 Mio. Euro 

deckt. Das ist meiner Meinung nach viel zu wenig, wie soll das reichen? 

G. Klingelhöfer (gewählter Ombudsmann): Die QBE Versicherung mit einer Decksumme 

von 10 Mio. Euro stellt eine zusätzliche Versicherung mit Beweislastumkehr dar. Sie 

stellt sicher, dass nicht der Bürger beweisen muss, dass die Schäden durch das Ge-

othermieprojekt verursacht wurden. Grundsätzlich sind aber alle Personen- und Sach-

schäden unbegrenzt gedeckt durch die Haftpflichtversicherung bei der GVV. Bei einem 

potenziellen Ereignis werden die Schäden bewertet und entsprechend reguliert. Ich 

möchte gerne auch darauf hinweisen, dass es meiner Meinung nach zum jetzigen Zeit-

punkt keinen Sinn macht, bei allen Gebäuden eine Beweissicherung durchzuführen. 

Zum einen ist das unheimlich teuer, zum anderen kann sich an einem Haus in ein paar 

Monaten oder auch in mehreren Jahren, bzw. zum Zeitpunkt eines potenziellen Scha-

dens, sehr viel verändern. So können anderweitige Schäden oder auch Renovationsar-

beiten die ursprüngliche Beweissicherung schnell unnütz machen. Die Feststellung, ob 

Schäden durch das Geothermiekraftwerk verursacht wurden und wie diese von beste-

henden Schäden unterschieden werden, ist Aufgabe des sachkundigen Bausachver-

ständigen. Die sachkundige Zuordnung und Klassifizierung von Schäden ist dank dem 

installierten Monitoringnetz zur Messung der Seismizität und modernen Gutachterverfah-

ren gut möglich. 

 

 B4 [Nauheim]: Was bedeutet „unbegrenzte Deckung durch die Haftpflichtversicherung 

GVV“? Geht es da um eine Milliarde, geht es um weniger oder wie viel ist das?  

J. Hamann (Jurist ÜWG): Ich schliesse an die Ausführungen von Herrn Klingelhöfer an 

und führe nochmals zum Verständnis aus: ÜWG hat zwei Versicherungen, aber das ist 

nur von sekundärer Bedeutung. Wichtig für Sie ist zu wissen, dass Sie - wenn tatsäch-

lich etwas passiert - direkte Ansprüche nur gegen die ÜWG haben. Bei Kfz-Schäden ha-

ben Sie direkte Ansprüche auch gegen die Versicherung, dies ist hier anders.  

Nun zu der konkreten Frage: Unbegrenzt heisst tatsächlich unbegrenzt. Im Schadenfall 

haben Sie Ansprüche gegen den potenziellen Schädiger ÜWG. Dies gilt immer, nicht nur 

während der Bohrung. Die ÜWG hat eine Betriebshaftpflichtversicherung mit unbegrenz-

ter Deckung bei der GVV-Kommunalversicherung. Das bedeutet nicht 1 Milliarde oder 3 

Milliarden, sondern, wie gesagt, unbegrenzt. Voraussetzung ist aber, dass eine Haftung 

überhaupt besteht. Eine zusätzliche Versicherung bräuchten wir deshalb eigentlich nicht. 

Die zweite zusätzliche Versicherung hat uns aber von vornherein die Zusage erteilt, 
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dass alle Schäden bis 10 Mio. Euro mit Beweislastumkehr abgedeckt werden. 10 Mio. 

Euro sind, isoliert betrachtet, vielleicht nicht viel, aber es handelt sich dabei um zusätzli-

che 10 Mio. Euro. Falls der Fall eintreten sollte, dass ein grosser Schaden besteht, die 

QBE Insurance dafür haftet, der Schaden aber 10 Mio. Euro übersteigt, dann wird die 

GVV-Versicherung kaum umhinkommen, die Haftung für den darüber hinausgehenden 

Schaden zu versagen, davon gehen wir fest aus. Wir sind der Meinung, damit komforta-

bel versichert zu sein. 

 

 B5 [Nauheim]: Alle diese Aussagen, die Sie an der heutigen Veranstaltung machen, gibt 

es die auch schriftlich? Gibt es etwas Greifbares für die Bürger? 

M. Holenstein (Moderator; Geschäftsführer Risiko-Dialog): All die Aussagen, die heute 

gemacht werden, wurden auch im Beirat diskutiert. Dies wurde alles schriftlich in Proto-

kollen des Beirats festgehalten und ist im Internet und www.dialoggeo.de verfügbar.  

 

 B6 [Wohnort unbekannt]:  Was passiert, wenn die Versicherung Konkurs geht? 

D. Höhne (Geschäftsführer ÜWG): Wir sind bei der GVV versichert und nicht bei einer 

kleinen regionalen Versicherung. Die GVV ist eine grosse Versicherungsgesellschaft, 

die durch alle Kommunen getragen wird. Das ist eine Versicherung auf Gegenseitigkeit, 

hinter welcher alle Kommunen stehen. 

 

 B7 [Nauheim]: Ich habe zwei Fragen. Erstens: Wir sprechen hier immer von Schäden an 

Gebäuden, aber was ist eigentlich mit Menschenleben und Gesundheit? Welche Gefah-

ren bestehen für den Menschen? Und meine zweite Frage: Wer gibt der ÜWG die Ga-

rantie, dass die Versicherung auch bei einem Kraftwerkbau greift? Bisher konnte ja erst 

eine Versicherung für die Bohrphase abgeschlossen werden. [Der Frage, ob die Versi-

cherung auch für den Kraftwerkbau geltend gemacht werden kann, schliesst sich auch 

eine weitere Bürgerin aus Nauheim an.] 

 D. Höhne (Geschäftsführer ÜWG): Wir würden nie ein Projekt starten, wenn auch nur 

der Verdacht bestünde, dass Menschenleben in Gefahr sind. Noch nie wurden durch ein 

Geothermieprojekt Menschenleben gefährdet. Wir würden auch nie eine Genehmigung 

erhalten, wenn nur die geringste Wahrscheinlichkeit bestünde, dass Menschenleben ge-

fährdet sein könnten. Im Umkreis von 10 km gibt es jede Menge Erdölbohrungen und es 

kamen deshalb noch nie Menschen ums Leben. Diese Erdölbohrungen gehen in ähnli-

che Tiefen wie wir es planen, allerdings ist der Bürgerbeteiligungsprozess, wie wir ihn 

machen, einmalig. Wir betreiben viel Aufwand, machen viele Zusagen, schliessen eine 

Versicherung mit Beweislastumkehr ab etc.  

Zu der zweiten Frage: Wir haben eine Zusage der Versicherung, dass sie auch für den 

Kraftwerkbau und -betrieb abgeschlossen werden kann. Final abschliessen können wir 

sie aber erst, wenn wir projektspezifische Details, die aus der Bohrung hervorgehen, 

kennen. 
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 B8 [Nauheim]: Wie sieht die Schadensregulierung aus, wenn der Zeitwert des Hauses 

überschritten wurde? Ab einem gewissen Alter des Hauses hätte man womöglich einen 

Totalschaden. 

G. Klingelhöfer (gewählter Ombudsmann): Das allgemeine Recht besagt, dass der Ge-

schädigte nach einer Regulierung nicht besser und nicht schlechter dastehen darf als 

vor dem Schaden. Das heisst, ein altes Haus muss nach dem Schaden wieder gleich-

wertig sein wie vor dem Schaden. Durch die Beweislastumkehr muss bei einer Scha-

densvermutung nicht der Geschädigte beweisen, dass das Geothermieprojekt ursächlich 

war, sondern die Versicherung muss belegen, dass das Geothermieprojekt nicht Ursa-

che gewesen sein kann.  

 

2.3. Vorstellung Ombudsmann (Stiftung Risiko-Dialog/Ombudsmann) 

Herr Holenstein weist darauf hin, dass das Besetzen einer Ombudsstelle einer zentralen 

Forderung des Beirats entspricht. Der Ombudsmann stellt eine neutrale Anlaufstelle und 

Schiedsperson im potenziellen Schadenfall dar. Der Ombudsmann hat zum einen eine ver-

mittelnde Funktion, wenn sich ÜWG und potenzielle Geschädigte nicht einig werden. Zum 

anderen wird der Ombudsmann als Gutachter eingesetzt.  

Nach umfangreichen Recherchearbeiten durch die Stiftung Risiko-Dialog, basierend auf den 

vom Beirat formulierten Qualifikationskriterien, konnten drei geeignete Kandidaten für die 

Ombudsstelle gefunden werden. Im Rahmen einer Beiratssitzung stellten sich alle drei Kan-

didaten dem Beirat vor und beantworteten Fragen zur Fach- und Personeneignung. Nach 

intensiven Diskussionen wählte der Beirat im Anschluss einstimmig den neuen Ombuds-

mann: Herr Dipl.-Ing. Gerhard Klingelhöfer. Herr Klingelhöfer wird durch die ÜWG bezahlt, 

stellt aber eine für Geschädigte neutrale und kostenfreie Anlaufstelle dar. Nach einer kurzen 

Einführung übergibt Herr Holenstein ihm das Wort zur Vorstellung seiner eigenen Person 

sowie des Schadenmanagementkonzepts, welches er zusammen mit dem Beirat und der 

ÜWG erarbeitete.  

Herr Klingelhöfer bestätigt seine Unabhängigkeit und Neutralität als Schiedsperson. Seine 

Aufgabe ist das Vermitteln und das Abgeben seiner fachlichen Meinung. Herr Klingelhöfer 

zitiert seinen Leitsatz: „Man kann bei mir ein Gutachten bestellen, nicht aber das Resultat“. 

Auch vermerkt er, dass er in der Vergangenheit noch nie im Auftrag von ÜWG gearbeitet hat. 

Herr Klingelhöfer erläutert weiter, dass ihn das Thema Geothermie interessiert, zum einen im 

Hinblick auf die Bautechnik, zum anderen als wichtiges Thema innerhalb der Energiedebatte. 

Das Schadenmanagementkonzept stellt er gemäss den Inhalten auf den Folien vor. Hinsicht-

lich der beiden Versicherungen betont er, dass die GVV-Versicherung spätestens dann zum 

Tragen kommt, wenn der Schaden 10 Mio. Euro übersteigt oder wenn die Beweislast klar ist. 

Herr Klingelhöfer erläutert weiter, dass es viele Bohrungen in geringen Tiefen gibt - z.B. 

oberflächennahe geothermische Bohrungen. Da greift noch kein Bergrecht und es wird auch 

oft keine Versicherung abgeschlossen. Allfällige Nachbarn sind sich des Gefahrenpotenzials 

dann oft nicht bewusst, haben kein Mitbestimmungsrecht und es gibt auch kein Schadenma-

nagement. Das hier vorgestellte Schadenmanagementkonzept ist gut und kommt den Bürge-

rinnen und Bürgern durch die Beweislastumkehr entgegen. Herr Klingelhöfer betont ebenfalls 

nochmals, dass es noch nie sehr schwerwiegende Konsequenzen gab durch Tiefenge-

othermieprojekte. Es ist noch nie ein Haus eingestürzt oder ähnliches. Herr Klingelhöfer be-

dankt sich und beendet damit seine Präsentation.  
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Im Anschluss werden folgenden Fragen zu potenziellen Schäden und zur Schadensregulie-

rung diskutiert: 

 

 B9 [Wohnort unbekannt]:  Welche Schäden an Gebäuden könnten auftreten? 

G. Klingelhöfer (gewählter Ombudsmann): Potenzielle Schäden sind Risse, Senkungen 

oder Verschiebungen. 

 

 B10 [Nauheim]: Wir reden hier immer von Bauschäden, wer wäre denn zuständig bei 

Personenschäden? 

 D. Höhne (Geschäftsführer ÜWG): Die GVV haftet auch für Personenschäden. Ich bin ja 

selbst kein Geologe, aber ich möchte trotzdem etwas dazu sagen: Wir reden bei Ge-

othermie von induzierter Seismizität. Erdbeben können ausgelöst werden. Wenn wir 

bohren, entstehen gewisse Erschütterungen, Schwingungen, genauso auch wenn ein 

Lastwagen vorbeifährt. Auch dieser produziert Erschütterungen. Falls keine besonderen 

Ereignisse vorkommen, wird nichts spürbar sein und auch keine Schäden entstehen. 

Wie haben hier in der Gegend auch natürlich vorkommende Seismizität mit Magnituden 

von bis zu 4. In Landau galt die Regelung, das Geothermiekraftwerk bei einer Magnitude 

von 2.6 abzuschalten. Wir haben uns darauf geeinigt, bereits bei einer Magnitude von 

1,4 die Kontrollen zu verstärken und bei einer Magnitude von 2.0 abzuschalten. Exper-

ten sind sich einig, dass bei einer Magnitude von 2.0 keine Bauschäden und erst recht 

nicht Personenschäden entstehen. Wir haben in diesem Projekt eine sehr enge Über-

wachung eingerichtet. Dadurch wird sofort registriert, wenn sich etwas tut, und wir kön-

nen schnell reagieren. Es gibt unzählige Bohrungen in Deutschland und es gab noch 

keine Riesenkatastrophe.  

 

 B11 [Wohnort unbekannt]:  Hat man eine Übersicht darüber, was der ungefähre Werte-

verlust bei Häusern ist, wenn sie in der Nähe eines Geothermiekraftwerks stehen? 

 D. Höhne (Geschäftsführer ÜWG): Es gibt in Süddeutschland sehr viele Geothermiepro-

jekte. Die Werte der Häuser dort erlitten keine Einbussen. Immer mehr erhalten Ort-

schaften Anerkennung dafür, wenn sie mit Wärme aus erneuerbaren Energieanlagen, 

unter anderem geothermischen Kraftwerken, versorgt werden. 

 G. Klingelhöfer (gewählter Ombudsmann): Aus Sicht von Immobiliensachverständigen 

stellt ein Geothermiekraftwerk keinen relevanten Faktor dar, der in die Wertschätzung 

einfliesst. Es gibt viele andere Faktoren, die eine Rolle spielen, aber ein Geothermie-

kraftwerk ist definitiv keiner dieser Faktoren. Natürlich spielt der Faktor Geothermie-

kraftwerk eine Rolle, wenn es zu grösseren Schäden kommt, aber in diesem Falle sind 

Sie geschützt durch das vorgestellte Schadenmanagement und Schäden werden ent-

sprechend reguliert. 
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 B12 [Wohnort unbekannt]:  In Staufen gab es aber beispielsweise keine Regulierung? 

G. Klingelhöfer (gewählter Ombudsmann):  In Staufen hat man nur oberflächennahe 

Geothermiebohrungen gemacht bis 130 Meter und man hat da kolossale Fehler ge-

macht. Man kann das nicht einfach so vergleichen.  

M. Holenstein (Moderator; Geschäftsführer Risiko-Dialog):  Staufen war in diesem Pro-

zess immer wieder ein Thema. Was ich im gesamten Dialogprozess von den Experten 

gelernt habe, ist, dass man zwischen oberflächennaher Geothermie und Tiefengeother-

mie unterscheiden muss. Sowohl was die Bewilligungen als auch was die Abläufe be-

trifft, herrschen andere Bedingungen.  

 

 B13 [Nauheim]: Herr Klingelhöfer, Sie sagten, dass laut Gesetz nach einer Schadenre-

gulierung niemand besser dastehen darf als vor Schadeneintritt. Führt das nicht dazu, 

dass Setzrisse jeweils zugeschmiert werden und man langfristig ein Flickenteppichmus-

ter von mehreren zugeschmierten Rissen an der Wand hat, da eine einmalige Erneue-

rung der Fassade zu einem frühen Zeitpunkt zu einer „Besserstellung“ geführt hätte? 

Das ist schon passiert bei Bergbauprojekten. 

G. Klingelhöfer (gewählter Ombudsmann): Bergbauschäden sind nicht zu vergleichen 

mit Schäden durch eine Geothermiebohrung. Sie müssen dem Sachkundigen zugeste-

hen, dass er sachkundig ermittelt und den Schaden sachkundig reguliert und nicht eine 

„Do-it-yourself“-Zuschmieraktion unterstützt. Aber es ist auch klar, dass eine alte Putz-

fläche, die nach Ablauf der allgemeinen Nutzungsdauer von ca. 25 oder 30 Jahren ab-

gängig ist und dann einen Riss erhält, nicht komplett erneuert wird. Das besagt auch das 

Bürgerliche Gesetzbuch und daran kommen wir nicht vorbei. 

 D. Höhne (Geschäftsführer ÜWG): Alle Hausbesitzer haben das gleiche Problem. Risse 

haben alle Häuser. Wir sind die letzten, die sagen, dass etwas minderwertig repariert 

werden soll. Aber es ist auch klar, dass wir alte Risse nicht reparieren. Wir müssen da 

vertrauensvoll und respektvoll miteinander umgehen.  

 M. Holenstein (Moderator; Geschäftsführer Risiko-Dialog): Ich möchte an dieser Stelle 

gerne ergänzen. Es braucht hier wohl etwas Vertrauen in die Sachkompetenz des Gut-

achters. Der Beirat ist auch weiterhin tätig und wird eine Aufsichtsposition über die Om-

budsperson übernehmen. Somit steht es dem Beirat  offen, die Ombudsstelle bei Bedarf 

neu zu diskutieren oder neu zu besetzen, wenn beispielweise das Vertrauen nicht mehr 

da wäre. Unzufriedenheit kann stets kommuniziert werden und durch die Arbeit des Bei-

rats besteht auch künftig eine Prozesssicherung. 

 

 B14 [Nauheim]: Ich weiss, dass in Nauheim und Trebur Erdplatten aufeinanderprallen. 

Erhöht dies nicht das Potenzial für Wannenrisse bei Gebäuden? 

G. Klingelhöfer (gewählter Ombudsmann):  Die Reparatur von einem Riss in einer was-

serundurchlässigen Wanne aus Beton stellt gemäss heutiger Baupraxis kein Problem 

dar. Der Riss wird verpresst. Das ist eine anerkannte Technik und führt auch zu keinen 

Werteinbussen. 
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F. Spath (Projektleiter ÜWG): Voruntersuchungen haben gezeigt, dass der ganze Ober-

rheingraben aus dutzenden Bruchzonen besteht, nicht nur die Gegend rund um Trebur 

und Nauheim. Diese Bruchzonen führen zu natürlichen seismischen Ereignissen. 

  

 B15 [Nauheim]: Wie wird der Wert eines Gebäudes angesetzt? Spielt da die Kaufsum-

me oder der aktuelle Marktwert in Nauheim eine Rolle? Wie wird der Wert geschätzt? 

G. Klingelhöfer (gewählter Ombudsmann): Bei Schadensbeseitigung werden Schadens-

beseitigungskosten angesetzt. Der Gesamtgebäudewert ist dabei nicht relevant.  

 

2.4. Anliegerbeteiligung (Stiftung Risiko-Dialog) 

Matthias Holenstein erläutert, wie die Anliegerbeteiligung vorgesehen ist. Eine erste Infover-

anstaltung für die Anlieger ist im Herbst 2015 geplant. Es geht dabei darum, die Anlieger 

über den Ablauf und die Beteiligungsmöglichkeiten zu informieren. Herr Holenstein betont, 

dass die Anliegerbeteiligung bewusst bereits vor der Bohrung startet, damit die Beteiligung 

nicht als Farce erlebt wird, sondern die Anliegen noch vor der Detailklärung der Genehmi-

gung für das Kraftwerk eingebracht werden können. Grundsätzlich können sich alle Interes-

sierten aus Trebur, Nauheim und Groß-Gerau anmelden. Bei hoher Teilnehmerzahl sind Op-

tionen von parallel durchzuführenden Workshops zu überlegen. Bei zu hoher Teilnehmerzahl 

geniessen die direkten Anlieger Priorität. Die Details wären mit dem Beirat zu klären. Herr 

Holenstein bittet alle Interessierten, mit der Stiftung Risiko-Dialog in Kontakt zu treten. Es 

liegen Anmeldekarten vorne auf dem Tisch bereit und werden im Anschluss auch verteilt. 

Herr Holenstein eröffnet daraufhin die Abschlussdiskussion, wo nochmals Fragen zu allen 

diskutierten Themenfelder aufgegriffen und beantwortet werden.  

 

 B16 [Nauheim]: Wie sähe denn der Strompreis aus? Können wir diesen überhaupt be-

zahlen? Und meine zweite Frage: Wie kann es sich eine kleine Gemeinde wie Nauheim 

überhaupt leisten, sich an einem Projekt zu beteiligen, welches so hohe wirtschaftliche 

Risiken eingeht? 

 F. Spath (Projektleiter ÜWG): Die wirtschaftliche Grundlage des Kraftwerks ist natürlich 

das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und wird wie auch beispielsweise bei Windan-

lagen über die Einspeisevergütung geregelt. Der Preis ist da festgelegt und liegt im Mo-

ment bei 25,2 Cent pro Kilowattstunde. 

 H. Staengle (Gemeindevertretervorsteher Trebur): Auch wenn die Gemeinde nicht viel 

finanzielle Spielräume hat, steht sie dennoch hinter dem Ziel, erneuerbare Energien zu 

fördern, die im Endeffekt durch das EEG subventioniert werden. Ich stehe persönlich 

hinter der Sache. Fossile Energien sind schlecht für das Klima und ich hoffe, dass die-

ses Projekt kommt und erfolgreich ist. Mit der ÜWG haben wir einen Kooperationsver-

trag verhandelt und haben uns die Option gesichert, uns bei einem erfolgreichen Projekt 

zu beteiligen. Ich hoffe, dass hier im Rheingraben mehrere geothermische Kraftwerke 

realisiert werden und eine saubere Energiezukunft ermöglichen. Ich bin überzeugt, dass 

sich interessierte Firmen und auch Kreditgeber finden lassen werden. 
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 J. Fischer (Bürgermeister Nauheim): Ich will nochmals auf die Unterschiede zwischen 

den Gemeinden Nauheim und Trebur hinweisen. Trebur ist gemeinsam mit der ÜWG Er-

laubnisfeldinhaber und hat damit eine stärkere inhaltliche Verbundenheit zum Projekt 

und hat mit ÜWG einen wirtschaftlichen Partner gefunden. Die Gemeinde Nauheim hat 

noch nicht entschieden, inwiefern sie sich am Projekt beteiligen wird. Bei erfolgreicher 

Bohrung werden wir eine Kooperation prüfen. Aber dafür müssen wir erst abwarten, wie 

sich das Projekt entwickelt. Ob und wie viel wirtschaftliche Beteiligung Sinn macht, wird 

sich zeigen. Grundsätzlich bejahen wir Möglichkeiten der Beteiligung bei erneuerbaren 

Energien.  

 D. Höhne (Geschäftsführer ÜWG): Die ÜWG will das wirtschaftliche Risiko nicht Nau-

heim oder Trebur aufbinden, keinesfalls. Wenn wir fündig geworden sind und das Kraft-

werk stabil läuft, wird es Phase geben, wo man als Gemeinde einsteigen und sich betei-

ligen kann. Natürlich haben wir Interesse daran, dass sich die Kommunen beteiligen. 

Ansonsten hätten wir uns über die letzten Jahre nicht so viel Mühe gegeben, mit den 

Bürgern, den Gemeinderäten, den Bürgermeistern und Vorstehern zusammenzuarbei-

ten. Wir wollen ein nachhaltiges Projekt und das geht nur bei zielführender Zusammen-

arbeit mit den Gemeinden. Ob, wie und wann die Gemeinden investieren, ist aber, wie 

gesagt, erst Thema, wenn das Projekt erfolgreich ist. 

 

 B17 [Nauheim]: Ich habe drei Fragen: 1. Inwieweit werden die Bedürfnisse der Anlieger  

bei der Anliegerbeteiligung tatsächlich berücksichtigt? 2. Wie steht es um die Transpa-

renz rund um das Projekt? 3. Wie schützt sich ÜWG vor Leuten, die bewusst alte Schä-

den melden? 

 M. Holenstein (Moderator; Geschäftsführer Risiko-Dialog): In einem ersten Schritt geht 

es bei der Anliegerbeteiligung darum, zu hören, welche Anliegen und Bedürfnisse bei 

den Anliegern vorhanden sind. ÜWG wird ausloten, wo Spielräume bestehen. Die Stif-

tung Risiko-Dialog setzt sich dafür ein, dass breite Spielräume bestehen und diese den 

Anliegern transparent vermittelt werden. Eine Mehrstufigkeit im Anliegerbeteiligungspro-

zess ist notwendig, um Bedürfnisse nicht nur aufzunehmen, sondern auch konkrete 

Massnahmen abzuleiten und deren Umsetzung fachlich zu prüfen. Wichtig ist, dass es 

bei der Anliegerbeteiligung um die konkreten Anliegen der Anlieger geht und nicht um 

kreisweite Anliegen, die bereits in früheren Phasen des Dialogprozesses aufgenommen 

und diskutiert wurden, z.B. das Schadenmanagement.  

 D. Höhne (Geschäftsführer ÜWG): Was Ihre Frage zum Umgang mit Betrug betrifft, so 

gibt es natürlich immer Menschen mit kriminellen Absichten. Wir werden mit diesen um-

gehen müssen. Aber grundsätzlich habe ich ein Grundvertrauen an die Ehrlichkeit der 

Menschen. Für den sachkundigen Entscheid haben wir auch einen Ombudsmann. Wir 

werden Betrug vielleicht dennoch nicht immer ausschliessen können. Auch für Bagatell-

schäden haben wir eine gute Lösung gefunden. Schliesslich soll der Regulierungspro-

zess nicht teurer werden als die Schäden selber. 

 

 B18 [Nauheim]: Wie sieht der allgemeine Zeitplan aus? Wann beginnen die Bohrarbei-

ten? Und hat die Öffentlichkeit Einsicht in die Messergebnisse des seismischen Monito-

ringnetzes? Wie lange bleiben diese Daten jeweils verfügbar? 
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D. Höhne (Geschäftsführer ÜWG): Die Daten werden im Internet öffentlich einsehbar 

sein. Die projektspezifischen seismischen Messungen starten im Herbst 2015 und wer-

den gespeichert, so dass diese lange verfügbar sind. Hinsichtlich der Bohrungen berei-

ten wir im Moment alles vor, als läge die Genehmigung vor, damit wir dann unverzüglich 

starten können. Die Bohrungen werden voraussichtlich im nächsten Jahr beginnen. 

 

 B19 [Wohnort unbekannt]: Wird beim Aufbrechen der Gesteinsschichte auch Salzsäure 

verwendet? 

D. Spath (Projektleiter ÜWG): Wir brechen keine Gesteine auf. Es wird ein Reservoir 

erbohrt und dafür wird eine Bohrspülung verwendet, die eine abdichtende Wirkung hat. 

Um diese nachher wieder zu entfernen und das Bohrloch zu reinigen, wird unter ande-

rem Salzsäure verwendet. Dadurch wird der Zufluss des Thermalwassers erleichtert. 

Salzsäure ist ein herkömmliches Mittel, wie es auch bei der Brunnenregenerierung ein-

gesetzt wird. Aufbrechen von Gesteinen wäre Fracking. Wir wenden kein Fracking an. 

Fracking ist zurzeit ist Deutschland auch gar nicht genehmigungsfähig. 

M. Holenstein (Moderator; Geschäftsführer Risiko-Dialog): Bitte lesen Sie diesbezüglich 

auch die Protokolle der Beiratssitzungen auf www.dialoggeo.de. Das Thema Fracking 

wurde in einer Spezialsitzung des Beirats gesondert aufgenommen und mit einem un-

abhängigen Fachexperten diskutiert. Aber auch viele weitere Themen rund um die Wahl 

des Ombudsmannes, das Schadenmanagementkonzept etc. wurden im Beirat umfas-

send diskutiert und dokumentiert.  

 

 B20 [Beiratsmitglied]: Es kamen viele gute Fragen heute Abend. Fast alle haben wir im 

Beirat bereits abgearbeitet – daraus entstanden die besagten 31 Forderungen. Bitte le-

sen Sie sich die Forderungen und die Antworten der ÜWG genau durch. Ich war mit 

meiner Arbeitsgruppe für die Fragen rund die Risikobewertung, Versicherung und Haf-

tung zuständig. ÜWG hat unsere Forderungen in der Tat grösstenteils erfüllt. Es gibt 

Nuancen, die nicht erfüllt wurden, wobei man dazu sagen muss, dass man immer unter-

scheiden muss zwischen dem, was realistisch ist, und dem, was gefordert werden kann. 

So wurden z.B. bei der Beweislastumkehr Versicherungsdecksummen von 0-100 Mio. 

Euro diskutiert. Wir haben im Beirat viel gerungen und viel erreicht. Wir im Beirat können 

Ihnen auch viele Informationen geben und Fragen beantworten. Ich bin persönlich kein 

Freund des Projekts, aber ein Freund des Prozesses! ÜWG hat da einen sehr guten Job 

gemacht.  

 

 B21 [Trebur]: Es gab bereits Bohrungen für die Grundwassermessstellen in geringen 

Tiefen. In diesem Jahr wurden zwei Bohrungen bis 50m und 100m Tiefe gebohrt. Uns 

wurde versprochen, dass man uns die Ergebnisse mitteilt, wie die Gesteinsschicht aus-

sieht. Was sind die Ergebnisse dieser Bohrungen? 

F. Spath (Projektleiter ÜWG): Das ist richtig. Eine Bohrung wurde im letzten Jahr ge-

macht und zwei sind neu in diesem Jahr zur Erkundung der ersten 100 Meter gemacht 

worden, genau ging eine Bohrung bis 115 Meter. Die Datenlage zeigt, dass im Bereich 

von 96 – 102 Meter und im Bereich von 106 – 110 Meter zwei ausreichend mächtige 
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Tonschichten angebohrt wurden. Das haben wir auch meterweise in Messbechern fest-

gehalten, so dass man genau sehen kann, wie sich diese Tonschicht ausbildet. Die 

Tonschicht trennt und schützt das Grund- und Trinkwasser von den darunter liegenden 

Gesteinsschichten. In diesem Bereich wird dann das Standrohr eingebunden, weil diese 

Schichten genau diese absperrende Wirkung für das Grundwasser nach unten haben, 

wie wir es uns auch gewünscht haben. Diese Testbohrungen haben dahingehend die 

Konkretisierung der eigentlichen Bohrung unterstützt. 

 

 B22 [Beiratsmitglied]: Ich bin ebenfalls im Beirat und pflichte den Worten des anderen 

Beiratsmitglieds vorhin bei: Bitte lesen Sie die Protokolle, insbesondere die letzten bei-

den Protokolle. Es geht nun nicht mehr um das „ob“, dafür ist es zu spät. Es geht nun 

um das „wie“! Nehmen Sie an der Anliegerbeteiligung teil, bereiten Sie sich vor und in-

formieren Sie sich. Es ist zäh und schwierig, wenn dann Fragen aufkommen, die bereits 

vor 3 Jahren beantwortet wurden. Überlegen Sie sich, was Ihnen persönlich wichtig ist, 

fragen Sie den Beirat, nutzen Sie das Internet, verlangen Sie Informationen und bleiben 

Sie neugierig! 

 

 

3. Abschluss 

Zum Schluss bedankt sich der Gemeindevertretervorsteher von Nauheim, Hubert Deckert, 

bei allen Teilnehmenden für die wertvollen Inputs und die wichtigen Fragen sowie die kom-

petenten Antworten. Grossen Dank spricht Herr Deckert dem Moderator Matthias Holenstein, 

dem Geschäftsführer der ÜWG Detlev Höhne und dem neu gewählten Ombudsmann 

Gerhard Klingelhöfer aus und schliesst mit dem Votum: „Halten Sie die Augen auf und betei-

ligen Sie sich!“ 

 

 

 

Protokoll, 8. Juni 2015 

Anna-Lena Köng, Stiftung Risiko-Dialog 


